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 Maßnahmenpaket zur Absicherung 
des Unterrichts unter Corionabedin-

gungen als Initiativanträge 
 
Da es keinerlei Reaktion des MBJS auf den Entwurf 
des Maßnahmenpakets des HPR LK gegeben hat, 
brachte er dieses als Initiativanträge ein, auf die 
das MBJS jetzt innerhalb von 4 Wochen reagieren 
muss 
 
Der HPR-LK fordert: 

1. Organisation der Booster-Impfung für alle, die 
es wollen, bis Jahresende 

2. Betreten der Schule nur mit täglichem Anti-
gen-Schnelltest. Kostenübernahme durch das 
Land 

3. Solange die Möglichkeiten 1 und 2 nicht reali-
siert sind, Recht auf Homeoffice für alle über 
60jährigen Lehrkräfte und vorerkrankte Grup-
pen nach den Regelungen vom 22.04.2020 

4. Deutliche Entlastungsmaßnahmen für Lehr-
kräfte und Schulleitungen: 
- Mit der Erteilung der Pflichtstunden im Prä-
senzunterricht ist die volle Arbeitsleistung der 
Lehrkräfte erbracht. Sofern Schülerinnen und 
Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teil-
nehmen, im Rahmen von Quarantäne u. ä. 
durch Lehrkräfte zusätzlich betreut werden, 
sind diese Lehrkräfte durch zusätzliche An-
rechnungsstunden oder Stundenanteile zu 
entlasten. Das Maß der Anrechnungsstunden 
bestimmt sich pauschalisiert nach der Anzahl 
der zu betreuenden Schüler und den zu 
Grunde liegenden Unterrichtsstunden.  
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- Klassen und Kurse sind in festen Kohorten 
zu unterrichten. Deshalb ist jede Zusammen-
legung von Klassen und Kursen unzulässig.  
- Klassenlehrkräfte erhalten 1 Abminderungs-
stunde für zusätzliche Beratungs- und Organi-
sationsaufgaben  
- Für Schulleiterinnen und Schulleiter wird auf 
sämtliche zusätzliche Statistik- und vergleich-
bare Abfragen (z.B. Schulbilanzierung u. ä.) 
verzichtet. Lediglich ZENSOS-Abfragen zum 
Monitoring des Pandemiegeschehens an 
Schule sind zulässig.  
-  Alle Maßnahmen, die nicht in einem direk-
ten Zusammenhang mit der Absicherung des 
Unterrichts stehen, sind mit sofortiger Wir-
kung auszusetzen. Dies gilt u. a. für Beratun-
gen, Konferenzen und Fortbildungen. Ist ein 
unabweisliches Erfordernis gegeben, ist in die-
sem Einzelfall die Maßnahme digital durchzu-
führen.  
- Schulleitungen wird ein finanzielles Kontin-
gent zur Verfügung gestellt, um Personen zu 
beschäftigen, die als „Corona-Assistent“ Un-
terstützung bei schulorganisatorischen Aufga-
ben (Testbeschaffung, Testausgabe, Masken-
beschaffung, Unterstützung der Schulsekreta-
riate u. ä.) die Arbeitsbelastung der Schullei-
tungen und der Schulsekretariate entlasten.  
- Die Unterrichtsverpflichtung der Schulleitung 
wird jeweils halbiert.  
- Das MBJS hat sicherzustellen, dass Abfragen 
und Auskunftsersuchen der Gesundheitsämter 
gegenüber den Schulleitungen nur im vorge-
schriebenen Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen bzw. Amtshilfeersuchen zu erfolgen 
haben. Weitergehende Beantwortung von Ab-
fragen sind unzulässig und zu untersagen.  
- Zur stellenmäßigen Absicherung der Maß-
nahmen 1-9 erhalten Schulleiter*innen die 
Möglichkeit unter Beachtung ihrer konkreten 
Situation die Stundentafel gemäß den Vorga-
ben des MBJS zu kürzen. 

 


